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Zurück an: 
Rathaus Kronau 
Fr. Schimmel / Fr. Henninger  
Kirrlacher Str. 2 
76709 Kronau 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Angaben über das Kind 
 
Unter Anerkennung der nachfolgenden Regelungen melde ich mein Kind/meine Kinder 
 
1. Kind ______________________________________________________________, Kl. _______ 
    (Name) 
 
2. Kind ______________________________________________________________, Kl. _______ 
    (Name) 

 
zur Betreuung an. 
 
2. Angaben über den/die Sorgeberechtigten 
 
Name:     ______________________________________________________________________ 

 
Anschrift: ______________________________________________________________________ 

 
Sorgeberechtigung:        gemeinsam   Mutter  Vater          alleinerziehend 
 
 
3. SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-ID der Gemeinde: DE61ZZZ00000010705) 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Beträge  
bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos 
 
IBAN:                  ___________________________________________________________ 
 
Name der Bank: ___________________________________________________________ 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Gemeinde Kronau auf mein Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. 
 
 
Kronau, den ___________________  _____________________________________ 
        (Unterschrift) 
 
 
 

 

Anmeldung 
für Betreuungsangebote 
und Schulmittagessen 
Schuljahr 2023/2024 

- Halbtag - 
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Die Elemente des Betreuungsangebotes ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht. 
Wir weisen darauf hin, dass eine Anmeldung grundsätzlich für das gesamte Schuljahr 
verbindlich ist und zur Zahlung des Entgeltes für das Schuljahr verpflichtet. 
Abmeldungen während des Schuljahres sind nur jeweils nur zu den nächstfolgenden 
Schulferien (Herbst-, Weihnachts-, Faschings-, Ostern-, Pfingst- und Sommerferien) 
möglich.  
Ergeht bis zu den Sommerferien keine Abmeldung, wird davon ausgegangen, dass für ihr 
Kind der gleiche Betreuungsumfang im Folgeschuljahr gilt. Eine Neuanmeldung wäre in 
diesem Fall nicht erforderlich. 

 
 
Ihr Kind besucht die Halbtagsgrundschule. Es bestehen ergänzend zum 
Unterrichtsangebot folgende kostenpflichtige Betreuungsangebote:  
 
 

 
 

* Erläuterung: 

Über die Höhe der Entgelte und die Beibehaltung der Sozialstaffelung wird bis zum 
Schuljahresbeginn neu entschieden. Eine Streichung und einheitliche Entgeltgestaltung 
sind möglich. Die Angaben erfolgen daher unter Vorbehalt. Zu gegebener Zeit erhalten Sie 
weitere Informationen. 
 
 

Erreichbarkeit der Eltern für die Betreuungskräfte/Notfallnummer:  
 
Name und Klasse des Kindes: ______________________________________________ 
 
Name der Eltern: _________________________________________________________ 
 
Festnetz/Mobil-Nr. ________________________________________________________ 
 

 

 
 

Kreuze 

an:

Betreuungs-

block
Berechtigte Zeiten

Erstkind

Allein-

erziehend 

(Erstkind)

Zweit- und 

Mehrkind

100% 60% 53%

 GT/HT 1 Klassen 1 bis 4 7.00 Uhr bis 08.00 Uhr 20,00 € 12,00 € 10,50 €

Montag - Freitag * *

HT 2 Klassen 1 und 2 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr 20,00 € 12,00 € 10,50 €

Montag - Freitag * *

HT 3 Klassen 3 und 4 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr 20,00 € 12,00 € 10,50 €

 Montag - Donnerstag * *

Entgelte/mtl.

 

Betreuungsangebote 
- Halbtag -  
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Das Angebot für das Schulmittagessen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht. 
 
Abmeldungen vom Schulmittagessen sind nur jeweils zu den nächstfolgenden Schulferien 
(Herbst-, Weihnachts-, Faschings-, Ostern-, Pfingst- und Sommerferien) und im 
Krankheitsfall des Kindes (siehe unten) möglich. 
 
Wird kein Mittagessen gewünscht, kreuzen Sie bitte „Vesperkind“ an. 
 

 
 

 
 
 

* Erläuterung: 

Es ist vorgesehen ein Online-Bestell- und Abrechnungssystem für die Schulverpflegung 
einzuführen. Dies könnte Auswirkungen auf die Höhe der künftigen Entgelte und die 
Beibehaltung der Sozialstaffelung haben. Eine Streichung und einheitliche 
Entgeltgestaltung sind möglich, die oben aufgeführten Angaben erfolgen daher unter 
Vorbehalt. Zur gegebener Zeit erhalten Sie weitere Informationen. 
 

Wichtig: 
 
Telefonische Abmeldungen im Krankheitsfall des Kindes sind täglich bis 8.30 Uhr unter 
der Nummer 0151/42618948 vorzunehmen, ansonsten erfolgt eine Berechnung.  
 

Erstkind

Allein-

erziehend 

(Erstkind)

Zweit- und 

Mehrkind

2,00 € 2,00 €

* *

gegen: _____________

___________________

Entgelte/tgl.

4,00 €

Allergien oder 

Unverträglichkeiten

nur vegetarisches Essen

kein Mittagessen ("Vesperkind")

Schulmittagessen 
Montag bis Freitag

 

Schulmittagessen 
- Halbtag - 


